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Strukturqualität und 
Behandlungsleitlinien in der 
stationären Versorgung

Psychisch Kranke genießen den besonde-
ren Schutz des Gesetzes (§27 SGB V) [1]. 
Diese gesetzliche Bestimmung beinhaltet 
insbesondere, dass psychisch Kranke ein 
besonderes Recht auf die erforderliche 
Diagnostik, eine wirksame Therapie und 
eine Versorgung in allen Behandlungssek-
toren haben. Besondere Erfordernisse er-
geben sich dabei für psychisch Kranke bei 
hoher Krankheitsausprägung und Akui-
tät. Dabei ist der Krankenhaussektor be-
sonders betroffen. 

Vor allem bei ausgeprägten psychi-
schen Störungen sind die persönliche 
Kompetenz der Therapeuten und deren 
zeitlicher Einsatz gefragt. Medikamentö-
se oder andere, weniger zeitintensive ap-
parative Prozeduren (wie die „repetitive 
transcranial magnetic stimulation“ oder 
Elektrokrampftherapie) können das the-
rapeutische Gespräch und die persönli-
che, kompetente Zuwendung nicht erset-
zen, wie wichtig diese biologischen Ver-
fahren im Therapiegesamtplan auch sind. 
Wesentlich sind und bleiben unterstüt-
zende Gespräche, Psychotherapie und 
psychosoziale Interventionen und ausrei-
chend Zeit, um tragfähige Beziehungen zu 
Patientinnen und Patienten aufzubauen. 
Psychotherapie und Soziotherapie sind 
wirksam erprobte Prozeduren, sie sind 
aber zeitlich nicht komprimierbar. 

Eine weitere Besonderheit unseres Fa-
ches sind Vorhalteleistungen für schwer 
psychisch Kranke: Das betrifft die sog. 
Pflichtversorgung, die 24-stündige Auf-
nahmebereitschaft sowie auch im Ver-
lauf der stationären Behandlung die 1:1- 
Betreuung und Intensivbehandlung. Die 
Bereitstellung kompetenter und ausrei-
chender Personalressourcen ist ein we-

sentliches Qualitätsmerkmal der Behand-
lung in Kliniken für Psychiatrie und Psy-
chotherapie.  

»  Selbst eine 100%-Psych-PV-
Ausfinanzierung genügt nicht 
den heutigen Anforderungen

Anfang der 1990er Jahre hat die Personal-
verordnung Psychiatrie (Psych-PV) der 
gesetzlichen Bestimmung zum Schutz 
psychisch Kranker Rechnung getragen, 
indem sie auf der Grundlage einer (für 
diese Zeit) optimalen stationären Versor-
gungsstruktur den therapeutischen Stel-
lenbedarf ermittelte, der als personelle 
Mindestausstattung gilt (Beitrag Klimke 
et al.). Die Psych-PV definiert somit eine 
normative Struktur auf Grundlage eines 
früher gültigen „state of the art“. Seit der 
Einführung der Psych-PV haben sich die 
therapeutischen, gesetzlichen und die 
ethischen Rahmenbedingungen grund-
legend verändert. Sie wurde initial voll 
ausfinanziert, aber im Laufe der folgen-
den Jahrzehnte durch Tarifsteigerungen 
ausgehöhlt.  Die Psych-PV hat die Quali-
tät der stationären Versorgung psychisch 
Kranker enorm verbessert. Aber selbst 
eine 100%-Psych-PV-Ausfinanzierung 
kann den heutigen Qualitätsanforderun-
gen nicht genügen.

Durch die Wirksamkeitsnachwei-
se für störungsspezifische Psychothera-
pie und Soziotherapie ist ein erheblicher 
Therapiefortschritt zu verzeichnen! Wäh-
rend vor 20 bis 30 Jahren therapeutische 
Wirksamkeit vorzugsweise auf Psycho-
pharmaka begrenzt war, haben sich mitt-
lerweile psychotherapeutische Verfahren 

als mindestens gleich wirksam erwiesen. 
Es gibt keine psychische Erkrankung, in 
der nicht störungsspezifische Psychothe-
rapieverfahren bzw. (im Fall der Demenz 
psychosoziale Interventionen) mindes-
tens gleichrangig neben medikamentö-
sen Therapien stehen. Die Behandlungs-
leitlinien in Deutschland, aber auch in al-
len anderen Ländern, geben daher  die 
Kombination aus medikamentöser Be-
handlung und Psychotherapie als klare, 
alternativlose Empfehlung. Die Kombi-
nationstherapie ist in jedem Fall wirksa-
mer als eine alleinige Pharmakotherapie. 
Diese innovativen und in ihrer Wirksam-
keit abgesicherten Therapieverfahren sind 
nur durch zeitliche Leistungen qualifizier-
ten Personals zu erbringen. Die durch die 
Psych-PV bereitgestellten Ressourcen 
sind diesen heutigen Qualitätsanforde-
rungen nicht mehr gewachsen, wie in den 
Beiträgen von Norman et al. und Berger et 
al. (s. unten) gezeigt wird. Vielmehr be-
darf es einer Ausweitung der personellen 
Strukturanforderungen. Um hier hinläng-
lich die Qualität zu garantieren, sind also 
angepasste neue normative Personal- und 
Strukturkriterien nötig, die auch gegenzu-
finanzieren wären. Anders kann das an-
fangs zitierte Gebot, dass psychisch Kran-
ke den besonderen Schutz des Gesetzes 
genießen, nicht erfüllt werden. 

Die ethischen Rahmenbedingungen 
der Behandlung psychisch Kranker haben 
sich in den vergangenen 10 Jahren subs-
tanziell verändert. Der Respekt vor der 
Autonomie des Patienten und die daraus 
resultierenden Erfordernisse der Aufklä-
rung über Behandlungsprozeduren sowie 
das intensive Bemühen um die Vermei-
dung von Zwangsmaßnahmen sind heu-
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te ethische Gebote. Diese Entwicklung ist 
vor allem bei psychischen Störungen re-
levant, denn besonders diese Erkrankun-
gen können die Autonomie der Patienten 
bedrohen. „Fremdgefährdungen“ als Fol-
ge psychischer Erkrankungen erfordern 
z. B. eine besonders zeitintensive Zuwen-
dung von Ärzten und Pflegern, um Ein-
vernehmen zu erreichen und Zwangs-
maßnahmen zu vermeiden. Eine beson-
dere Nachdrücklichkeit erhielt diese Ent-
wicklung durch die UN-Behinderten-
rechtskonvention, die für psychisch Kran-
ke von hoher Relevanz ist [1]. Diese ver-
änderten ethischen Rahmenbedingungen 
erfordern einen deutlich höheren Perso-
nalbedarf als es durch die Psych-PV vor-
gegeben war. Diese ethischen Erfordernis-
se können nur durch eine entsprechende 
Strukturqualität eingehalten werden.

Das neu einzuführende Kranken-
hausentgeltsystem (PEPP, pauschalieren-
des Entgeltsystem in Psychiatrie und Psy-
chosomatik) hat sich eigentlich all diesen 
neuen Herausforderungen zu stellen. Es 
orientiert sich aber ausschließlich an Pa-
tientenmerkmalen und definierten the-
rapeutischen Prozessen. Eine normative 
Struktur, die für Patienten optimale Be-
handlungsbedingungen schafft, ist damit 
nicht mehr gesichert. Um den aufgezeig-
ten Entwicklungen zu genügen, ist eine 
Aufstockung der Finanzierung eigentlich 
unausweichlich. Diese ist aber nicht vor-
gesehen. Vielmehr setzt das neue Entgelt-
system auf einer Basis der Personalstruk-
tur auf, die im Hinblick auf die evidenz-
basierten Leitlinien nicht ausreichend ist. 
Damit stellt dieses geplante Entgeltsystem 
die Möglichkeit einer hinlänglich quali-
tätsorientierten stationären Versorgung 
psychisch Kranker infrage.

Das Psych-Entgeltgesetz sieht die Ab-
sicherung einer hinlänglichen Struk-
turqualität vor. Mit dieser Entwicklung 
ist der Gemeinsame Bundesausschuss  
(G-BA) beauftragt worden. Offen bleiben 
allerdings der verpflichtende Charakter 
der zu entwickelnden Kriterien und de-
ren finanzielle Absicherung. Die wissen-
schaftlich geleitete Entwicklung von Kri-
terien für eine zukünftige Strukturqua-
lität sollte dennoch als Chance begriffen 
werden. 

Dabei  ergeben sich zwei Erfordernisse: 

1.  eine für die heutige Zeit gültige  
Strukturqualität zu definieren und 

2.  deren Gegenfinanzierung zu  
ermöglichen. 

Eine Gerechtigkeitslücke und erhebliche 
Risiken für die Qualität der künftigen sta-
tionären Versorgung psychisch Kranker 
ergeben sich jedenfalls dann, wenn der 
in unserem Fach erreichte medizinische 
Fortschritt psychisch Kranken vorenthal-
ten wird. 

Die drei Arbeiten zu diesem Schwer-
punktthema in Der Nervenarzt zeigen, 
dass die Durchsetzung dieser Ziele nicht 
ohne zusätzliche Finanzmittel und/oder 
einer Strukturreform in der Versorgung 
psychisch Kranker zu leisten ist. Ein-
gangs skizziert die Arbeit von Klimke et 
al. Grundsätze der gegenwärtigen und 
zukünftigen Strukturqualität in Kliniken 
für Psychiatrie und Psychotherapie aus 
verschiedenen Perspektiven (Patienten, 
Kliniken, Kostenträger, Politiker). Dabei 
werden vor allem auch die Gefährdungen 
beim Verlust einer gegenfinanzierten nor-
mativen Strukturqualität aufgezeigt. 

Die beiden anderen Arbeiten berichten 
in empirischen Analysen über den Perso-
nalaufwand für eine leitliniengerechte Be-
handlung in einer Gruppe von Universi-
tätskliniken. Gemeinsam ist diesen Kli-
niken die erfolgreiche Implementierung 
aller störungsspezifischen S3-Leitlinien. 
Norman et al. ermitteln in diesen Klini-
ken den ärztlich-psychologischen Per-
sonalbedarf. Sie vergleichen diesen er-
mittelten Bedarf sowohl mit den von der 
Psych-PV bereitgestellten Personalmitteln 
als auch mit dem bisher nur in Annähe-
rung abschätzbaren, dafür bereitgestellten 
Ressourcen im PEPP-System. Das Ergeb-
nis belegt klar: Beide Finanzierungs- bzw. 
Entgeltsysteme sind nicht geeignet, eine 
leitliniengerechte stationäre Behandlung 
zu ermöglichen. 

Berger et al. ermittelten den Perso-
nalbedarf aller Berufsgruppen während 
einer fünfwöchigen Behandlung bei uni-
polarer Depression mit einem den Leitli-
nienempfehlungen entlehnten Wochen-
plan (je 280 min Gruppen- oder Einzel-
therapie und klinische Basisbetreuung). 
Dieses Therapieangebot ist nach Meta-
analysen für einen hinreichend guten, 
durchschnittlichen Therapieerfolg nötig. 

Diesem Wert stehen nur 72 min Psycho-
therapie pro Woche nach Psych-PV bei 
100%-Umsetzung gegenüber. Die Autoren 
erwägen, diese Deckungslücke durch eine 
teilweise Flexibilisierung der Sektorgren-
zen zwischen „stationär“, „tagesklinisch“ 
und „ambulant“  zu schließen. 

Die Versorgungsforschung in unserem 
Fach ist also besonders gefordert, Rah-
menbedingungen für eine ausreichende, 
an einer gegenwärtigen wissenschaftli-
chen Evidenzlage für wirksame Behand-
lungen orientierten Struktur für die Ver-
sorgung psychisch Kranker zu entwi-
ckeln und zwar auf allen Versorgungs-
ebenen – stationär, teilstationär sowie 
ambulant – und für alle therapeutisch tä-
tigen Berufsgruppen. Denn nur auf einer 
solchen Grundlage wird es möglich sein, 
dem an dieser Stelle aktiven untergesetz-
lichen Normgeber (der G-BA) die Mit-
tel an die Hand zu geben, eine qualitäts-
gesicherte Versorgung psychisch Kranker 
zu gewährleisten. In den Folgeheften von  
Der Nervenarzt werden einige weitere 
Arbeiten diesen Themen gewidmet sein.
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